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Bekanntmachung des Kreiswahlleiters des Kreises Mettmann 

gemäß § 45 Abs. 6 des Kommunalwahlgesetzes (KWahlG)  

und § 65 Nr. 4 der Kommunalwahlordnung (KWahlO) 

 

- Ersatzbestimmung für ein Mitglied des Kreistages des Kreises Mettmann - 
 
 
Herr Kreistagsabgeordneter Manfred Schulte hat sein Mandat zum 01.07.2022 niedergelegt. 
 
Da der für Herrn Schulte persönlich benannte Ersatzbewerber das Mandat ausgeschlagen hat, rückt nach der Reserveliste der Sozial-
demokratischen Partei Deutschland -SPD- als Listennächster Herr Maximilian Rech nach. 
Herr Maximilian Rech hat das Mandat angenommen.  
 
Es wird festgestellt, dass Herr Maximilian Rech seit dem 02.08.2022 Mitglied des Kreistages des Kreises Mettmann ist.  
 
 
Gegen diese Feststellung können gemäß § 39 Abs. 1 KWahlG 
 

 jeder Wahlberechtigte des Wahlgebiets, 

 die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher Parteien und Wählergruppen, die an den Kommunalwahlen am 13.09.2020  
teilgenommen haben, sowie 

 die Aufsichtsbehörde 
 
 
binnen eines Monats nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung Einspruch erheben. 
 
Der Einspruch ist bei dem Kreiswahlleiter des Kreises Mettmann, Düsseldorfer Straße 26, 40822 Mettmann, schriftlich einzureichen oder 
mündlich zur Niederschrift zu erklären. 
 

 
 
Mettmann, den 16. August 2022 

Kreis Mettmann 
 Der Kreiswahlleiter 
 In Vertretung 
 Nils Hanheide 

 


